
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAHMENLEHRPLAN 

für den Ausbildungsberuf 

Milchwirtschaftlicher Laborant und Milchwirtschaftliche Laborantin 

(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 25.04.2013) 
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Teil I Vorbemerkungen 
 
Dieser Rahmenlehrplan für den berufsbezogenen Unterricht der Berufsschule ist durch die 
Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder beschlossen worden und mit der entspre-
chenden Ausbildungsordnung des Bundes (erlassen vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie oder dem sonst zuständigen Fachministerium im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Bildung und Forschung) abgestimmt. 
 
Der Rahmenlehrplan baut grundsätzlich auf dem Niveau des Hauptschulabschlusses bzw. 
vergleichbarer Abschlüsse auf. Er enthält keine methodischen Festlegungen für den Unter-
richt. Der Rahmenlehrplan beschreibt berufsbezogene Mindestanforderungen im Hinblick auf 
die zu erwerbenden Abschlüsse. 
 
Die Ausbildungsordnung des Bundes und der Rahmenlehrplan der Kultusministerkonferenz 
sowie die Lehrpläne der Länder für den berufsübergreifenden Lernbereich regeln die Ziele 
und Inhalte der Berufsausbildung. Auf diesen Grundlagen erwerben die Schüler und Schüle-
rinnen den Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf sowie den Abschluss der Be-
rufsschule. 
 
Die Länder übernehmen den Rahmenlehrplan unmittelbar oder setzen ihn in eigene Lehrpläne 
um. Im zweiten Fall achten sie darauf, dass die Vorgaben des Rahmenlehrplanes zur fachli-
chen und zeitlichen Abstimmung mit der jeweiligen Ausbildungsordnung erhalten bleiben. 
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Teil II Bildungsauftrag der Berufsschule 
 
Die Berufsschule und die Ausbildungsbetriebe erfüllen in der dualen Berufsausbildung einen 
gemeinsamen Bildungsauftrag. 
 
Die Berufsschule ist dabei ein eigenständiger Lernort, der auf der Grundlage der Rahmenver-
einbarung über die Berufsschule (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 15.03.1991 in 
der jeweils gültigen Fassung) agiert. Sie arbeitet als gleichberechtigter Partner mit den ande-
ren an der Berufsausbildung Beteiligten zusammen und hat die Aufgabe, den Schülern und 
Schülerinnen berufsbezogene und berufsübergreifende Handlungskompetenz zu vermitteln. 
Damit werden die Schüler und Schülerinnen zur Erfüllung der spezifischen Aufgaben im Be-
ruf sowie zur Mitgestaltung der Arbeitswelt und der Gesellschaft in sozialer, ökonomischer 
und ökologischer Verantwortung, insbesondere vor dem Hintergrund sich wandelnder Anfor-
derungen, befähigt. Das schließt die Förderung der Kompetenzen der jungen Menschen 

� zur persönlichen und strukturellen Reflexion, 
� zum lebensbegleitenden Lernen, 
� zur beruflichen sowie individuellen Flexibilität und Mobilität im Hinblick auf das Zu-

sammenwachsen Europas 

ein. 
 
Der Unterricht der Berufsschule basiert auf den für jeden staatlich anerkannten Ausbildungs-
beruf bundeseinheitlich erlassenen Ordnungsmitteln. Darüber hinaus gelten die für die Berufs-
schule erlassenen Regelungen und Schulgesetze der Länder. 
 
Um ihren Bildungsauftrag zu erfüllen, muss die Berufsschule ein differenziertes Bildungsan-
gebot gewährleisten, das 

- in didaktischen Planungen für das Schuljahr mit der betrieblichen Ausbildung abge-
stimmte handlungsorientierte Lernarrangements entwickelt,  

- einen inklusiven Unterricht mit entsprechender individueller Förderung vor dem Hin-
tergrund unterschiedlicher Erfahrungen, Fähigkeiten und Begabungen aller Schüler und 
Schülerinnen ermöglicht,  

- für Gesunderhaltung sowie spezifische Unfallgefahren in Beruf, für Privatleben und Ge-
sellschaft sensibilisiert,  

- Perspektiven unterschiedlicher Formen von Beschäftigung einschließlich un-
ternehmerischer Selbstständigkeit aufzeigt, um eine selbstverantwortliche Berufs- und 
Lebensplanung zu unterstützen, 

- an den relevanten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Ergebnissen im Hinblick auf 
Kompetenzentwicklung und Kompetenzfeststellung ausgerichtet ist. 

 
Zentrales Ziel von Berufsschule ist es, die Entwicklung umfassender Handlungskompetenz zu 
fördern. Handlungskompetenz wird verstanden als die Bereitschaft und Befähigung des Ein-
zelnen, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durch-
dacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten. 
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Handlungskompetenz entfaltet sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, Selbstkompe-
tenz und Sozialkompetenz. 
 
Fachkompetenz 
Bereitschaft und Fähigkeit, auf der Grundlage fachlichen Wissens und Könnens Aufgaben 
und Probleme zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbstständig zu lösen und das 
Ergebnis zu beurteilen. 
 
Selbstkompetenz1 
Bereitschaft und Fähigkeit, als individuelle Persönlichkeit die Entwicklungschancen, Anfor-
derungen und Einschränkungen in Familie, Beruf und öffentlichem Leben zu klären, zu 
durchdenken und zu beurteilen, eigene Begabungen zu entfalten sowie Lebenspläne zu fassen 
und fortzuentwickeln. Sie umfasst Eigenschaften wie Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, 
Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit, Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein. Zu ihr gehören 
insbesondere auch die Entwicklung durchdachter Wertvorstellungen und die selbstbestimmte 
Bindung an Werte. 
 
Sozialkompetenz 
Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, Zuwendungen und 
Spannungen zu erfassen und zu verstehen sowie sich mit anderen rational und verantwor-
tungsbewusst auseinanderzusetzen und zu verständigen. Hierzu gehört insbesondere auch die 
Entwicklung sozialer Verantwortung und Solidarität. 
 
Methodenkompetenz, kommunikative Kompetenz und Lernkompetenz sind immanenter Be-
standteil von Fachkompetenz, Selbstkompetenz und Sozialkompetenz. 
 
Methodenkompetenz 
Bereitschaft und Fähigkeit zu zielgerichtetem, planmäßigem Vorgehen bei der Bearbeitung 
von Aufgaben und Problemen (zum Beispiel bei der Planung der Arbeitsschritte). 
 
Kommunikative Kompetenz 
Bereitschaft und Fähigkeit, kommunikative Situationen zu verstehen und zu gestalten. Hierzu 
gehört es, eigene Absichten und Bedürfnisse sowie die der Partner wahrzunehmen, zu verste-
hen und darzustellen. 
 
Lernkompetenz 
Bereitschaft und Fähigkeit, Informationen über Sachverhalte und Zusammenhänge selbststän-
dig und gemeinsam mit anderen zu verstehen, auszuwerten und in gedankliche Strukturen 
einzuordnen. Zur Lernkompetenz gehört insbesondere auch die Fähigkeit und Bereitschaft, im 
Beruf und über den Berufsbereich hinaus Lerntechniken und Lernstrategien zu entwickeln 
und diese für lebenslanges Lernen zu nutzen. 

                                                 
1  Der Begriff „Selbstkompetenz“ ersetzt den bisher verwendeten Begriff „Humankompetenz“. Er berücksich-

tigt stärker den spezifischen Bildungsauftrag der Berufsschule und greift die Systematisierung des DQR auf. 
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Teil III Didaktische Grundsätze 
 
Um dem Bildungsauftrag der Berufsschule zu entsprechen werden die jungen Menschen zu 
selbstständigem Planen, Durchführen und Beurteilen von Arbeitsaufgaben im Rahmen ihrer 
Berufstätigkeit befähigt. 
 
Lernen in der Berufsschule zielt auf die Entwicklung einer umfassenden Handlungskompe-
tenz. Mit der didaktisch begründeten praktischen Umsetzung - zumindest aber der gedankli-
chen Durchdringung - aller Phasen einer beruflichen Handlung in Lernsituationen wird dabei 
Lernen in und aus der Arbeit vollzogen. 
 
Handlungsorientierter Unterricht im Rahmen der Lernfeldkonzeption orientiert sich prioritär 
an handlungssystematischen Strukturen und stellt gegenüber vorrangig fachsystematischem 
Unterricht eine veränderte Perspektive dar. Nach lerntheoretischen und didaktischen Erkennt-
nissen sind bei der Planung und Umsetzung handlungsorientierten Unterrichts in Lernsituati-
onen folgende Orientierungspunkte zu berücksichtigen: 
 

- Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die Berufsausübung bedeutsam 
sind. 

- Lernen vollzieht sich in vollständigen Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder 
zumindest gedanklich nachvollzogen. 

- Handlungen fördern das ganzheitliche Erfassen der beruflichen Wirklichkeit, zum Bei-
spiel technische, sicherheitstechnische, ökonomische, rechtliche, ökologische, soziale 
Aspekte. 

- Handlungen greifen die Erfahrungen der Lernenden auf und reflektieren sie in Bezug 
auf ihre gesellschaftlichen Auswirkungen. 

- Handlungen berücksichtigen auch soziale Prozesse, zum Beispiel die Interessenerklä-
rung oder die Konfliktbewältigung, sowie unterschiedliche Perspektiven der Berufs- 
und Lebensplanung. 
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Teil IV Berufsbezogene Vorbemerkungen 
 
Der vorliegende Rahmenlehrplan für die Berufsausbildung zum Milchwirtschaftlichen Labo-
ranten und zur Milchwirtschaftlichen Laborantin ist mit der Verordnung über die Berufsaus-
bildung zum Milchwirtschaftlichen Laboranten und zur Milchwirtschaftlichen Laborantin 
vom 29.05.2013 (BGBl. I S. 1405) abgestimmt. 
 
Der Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Milchwirtschaftlicher Laborant und Milch-
wirtschaftliche Laborantin (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 19.02.1988) wird 
durch den vorliegenden Rahmenlehrplan aufgehoben. 

 
Die für den Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde erforderlichen Kompetenzen wer-
den auf der Grundlage der "Elemente für den Unterricht der Berufsschule im Bereich Wirt-
schafts- und Sozialkunde gewerblich-technischer Ausbildungsberufe" (Beschluss der Kultus-
ministerkonferenz vom 07.05.2008) vermittelt. 
 
Milchwirtschaftliche Laboranten und Laborantinnen arbeiten in milchverarbeitenden Betrie-
ben und in Betrieben der Lebensmittelindustrie, zum Beispiel der Feinkost-, Getränke- oder 
Süßwarenherstellung und in Lebensmittellaboratorien. Darüber hinaus sind sie in milchwirt-
schaftlichen Lehr- und Versuchsanstalten oder in Instituten, die Milcherzeugnisse und andere 
Lebensmittel nach den Vorschriften des Lebensmittelrechts überprüfen, tätig. 
 
Milchwirtschaftliche Laboranten und Laborantinnen stellen die einwandfreie Qualität von 
Milch und Milchprodukten, aber auch von anderen Lebensmitteln sicher. Hierfür überprüfen 
sie die Inhaltsstoffe, Eigenschaften und mikrobiologische Beschaffenheit der Erzeugnisse in 
allen Produktionsstadien. 
 
Sie führen Analysen und Qualitätskontrollen selbstständig durch. Dabei planen sie die in 
Laboratorien vorkommenden Arbeitsabläufe, protokollieren die Arbeiten und werten die 
Arbeitsergebnisse aus. Bei ihren Arbeiten müssen sie mit hoher Verantwortung insbesondere 
die Vorschriften und Regelungen zur Arbeitssicherheit, zum Gesundheitsschutz, zum Um-
weltschutz sowie zur Qualitätssicherung berücksichtigen. Darüber hinaus müssen Milchwirt-
schaftliche Laboranten und Laborantinnen über Persönlichkeitsmerkmale wie Belastbarkeit 
aufgrund des Schichtdienstes, Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit und Fähigkeit zur selbstständi-
gen Arbeit im Rahmen des jeweiligen Arbeitsauftrages verfügen. Das setzt neben einer ent-
sprechenden Fachkompetenz auch eine ausgeprägte Sozial- und Methodenkompetenz voraus. 
 
Die Gestaltung der Lernfelder orientiert sich an den Arbeits- und Produktionsprozessen in der 
betrieblichen Realität. Sie sind didaktisch-methodisch so umzusetzen, dass sie zur beruflichen 
Handlungskompetenz führen. 
 
Die Kompetenzen in den Bereichen Hygiene, Qualitätssicherung, Lebensmittel- und Arbeits-
sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz sind durchgängige Ziele aller Lernfelder. Die 
Vermittlung mathematischer und naturwissenschaftlicher Grundkenntnisse und der Umgang 
mit Informations- und Kommunikationstechnologien sowie die Präsentation von Ergebnissen 
erfolgt integrativ bei den entsprechenden Zielen der Lernfelder. 
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Teil V Lernfelder 
 

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf 
Milchwirtschaftlicher Laborant und Milchwirtschaftliche Laborantin 

Lernfelder Zeitrichtwerte 
in Unterrichtsstunden 

Nr.  1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 

1 Den Ausbildungsbetrieb präsentieren 60   

2 Milch chemisch untersuchen und bewerten 80   

3 Milch physikalisch untersuchen und bewerten 60   

4 Milch mikrobiologisch und sensorisch untersuchen 
und bewerten 

80   

5 Konsummilch untersuchen und beurteilen  60  

6 Saure Milcherzeugnisse untersuchen und beurteilen  80  

7 Butter und Streichfette untersuchen und beurteilen  60  

8 Qualitätssicherungssysteme und Lebensmittel-
sicherheitssysteme anwenden 

 80  

9 Wasser, Abwasser und Hilfsstoffe untersuchen und 
beurteilen 

  80 

10 Frischkäse untersuchen und beurteilen   60 

11 Käse, Molke und deren Erzeugnisse untersuchen 
und beurteilen 

  80 

12 Dauermilcherzeugnisse untersuchen und beurteilen   60 

Summen: insgesamt 840 Stunden 280 280 280 
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Lernfeld 1: 

 
Den Ausbildungsbetrieb präsentieren 

 
1. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 60 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, den Aufbau und die Organi-
sation des Ausbildungsbetriebes zu präsentieren. 
 
Die Schülerinnen und Schüler erkunden den Aufbau und die Rechtsform sowie die Unter-

nehmensziele und das Produktsortiment des eigenen Unternehmens. Dazu nutzen sie die 
von den Ausbildungsbetrieben zur Verfügung gestellten Informationen ebenso wie infor-
mationstechnische Systeme. Sie informieren sich über berufsbezogene Arbeitsschutz- und 

Unfallverhütungsvorschriften sowie Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten (Mitarbeiter-

qualifikation) in ihrem Beruf. 
 
Vor dem Hintergrund des anzusprechenden Personenkreises planen die Schülerinnen und 
Schüler im Team Methoden und Darstellungsmöglichkeiten ihrer Präsentationen. Sie 
wählen die geeigneten Medien und die zu vermittelnden Inhalte aus und erstellen Termin-, 
Ablauf- und Materialplanungen für ihre Präsentationen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler gestalten ihre Präsentationen und beachten dabei Daten-
schutzbestimmungen und Urheberrecht. Sie stellen das eigene Unternehmen und Labor 
vor. Sie stellen die Beziehungen des Ausbildungsbetriebes zu Kunden, Lieferanten und 
Mitbewerbern dar. Sie wenden Informations- und Kommunikationstechniken an. 
 
Die Schülerinnen und Schüler bewerten und analysieren ihre Arbeitsergebnisse. Sie ver-
gleichen ihren Ausbildungsbetrieb mit anderen Betrieben der Branche und arbeiten Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede heraus. 
 
Sie reflektieren die Arbeitsplanungen und die Vorgehensweisen ebenso wie ihr eigenes 
Verhalten in Bezug auf die Zusammenarbeit im Team während des gesamten Prozesses 
und zeigen dabei Möglichkeiten zur Optimierung auf. 
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Lernfeld 2: 

 
Milch chemisch untersuchen und 
bewerten 

 
1. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, chemische Untersuchungen 
von Milch durchzuführen und zu bewerten. 
 
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über die Zusammensetzung der Milch 
(Aufbau und Eigenschaften der Milchinhaltsstoffe), machen sich mit den labortechnischen 
Grundlagen vertraut (Sicherheitseinrichtungen im Labor, Laborgeräte, Umgang mit   

Chemikalien), informieren sich über gravimetrische und volumetrische Verfahren      
(Trockenmassebestimmung, Neutralisationstitration) und pH-Indikation. Sie informieren 
sich über lebensmittelrechtliche Grundlagen zur chemischen Untersuchung und Beurtei-

lung von Milch. 
 
Die Schülerinnen und Schüler planen im Team auftragsbezogene Arbeitsabläufe. Sie   
wählen geeignete Laborgeräte und Labormaterialien aus. 
 
Die Schülerinnen und Schüler wählen aus vorgegebenen Methoden die geeigneten Unter-
suchungen aus, erstellen Arbeitspläne und wählen dafür geeignete Darstellungsmöglich-
keiten aus. 
 
Die Schülerinnen und Schüler richten ihre Arbeitsplätze ein, setzen Lösungen an, über-

prüfen die angesetzten Lösungen, führen die geforderten gravimetrischen und      

volumetrischen Untersuchungen durch, berechnen und bewerten Untersuchungsergebnisse 

und kommunizieren sie im Team (Konzentrationsangaben, Stöchiometrie, Titer-

berechnung). Sie beachten die Betriebsanweisungen und berücksichtigen Aspekte der    
Arbeitssicherheit, des Gesundheits- und des Umweltschutzes. 
 
Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren die durchgeführten Analysen, vergleichen 

ihre Ergebnisse mit milchspezifischen Parametern und führen Fehleranalysen durch. 
 
Die Schülerinnen und Schüler stellen ihre Vorgehensweisen und Arbeitsergebnisse vor. Sie 
stellen sich im Team den Rückmeldungen und sind in der Lage, konstruktive Rück-
meldungen an andere zu geben. Sie wägen Maßnahmen zur Optimierung der Arbeitsabläufe 
ab. 
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Lernfeld 3: 

 
Milch physikalisch untersuchen und 
bewerten 

 
1. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 60 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, physikalische Untersuchungen 
von Milch durchzuführen und zu bewerten. 
 
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über physikalische Untersuchungsmethoden 
(Dichte, Gefrierpunkt, pH-Messung), Trennverfahren (Filtrieren, Zentrifugieren, chromato-

grafische Methoden) und optische Verfahren (Zellzahl, Lactosebestimmung). Sie machen 
sich mit den physikalischen und mathematischen Grundlagen sowie der Labortechnik für 
diese Untersuchungen vertraut. 
 
Die Schülerinnen und Schüler planen im Team auftragsbezogene Arbeitsabläufe für bereit-
gestellte Proben. Sie wählen Laborgeräte und Labormaterialien aus. 
 
Die Schülerinnen und Schüler wählen aus vorgegebenen Methoden die geeigneten Unter-
suchungen aus, erstellen Arbeitspläne und wählen geeignete Darstellungsmöglichkeiten 
aus. 
 
Die Schülerinnen und Schüler richten ihre Arbeitsplätze ein. Sie führen die geforderten  
Untersuchungen und Berechnungen durch. Sie berücksichtigen den Umweltschutz und die 

Arbeitssicherheit. Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren die durchgeführten Unter-
suchungen. Sie berechnen und bewerten die Analysenergebnisse und kommunizieren diese 
im Team. 
 
Sie vergleichen ihre Ergebnisse mit vorgegebenen Prüfkriterien und führen Fehleranalysen 
durch. 
 
Die Schülerinnen und Schüler stellen ihre Vorgehensweisen und Arbeitsergebnisse vor. Sie 
stellen sich im Team den Rückmeldungen und sind in der Lage, konstruktive Rück-
meldungen an andere zu geben. Sie wägen Maßnahmen zur Optimierung der Arbeitsabläufe 
ab. 
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Lernfeld 4: 

 
Milch mikrobiologisch und sensorisch 
untersuchen und bewerten 
 

 
1. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, mikrobiologische und sensori-
sche Untersuchungen von Milch durchzuführen und zu bewerten. 
 
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über Möglichkeiten der Probenahme, über 
mikrobiologische Untersuchungsverfahren (Gesamtkeimzahl, Nachweis antibiotisch wirk-

samer Substanzen) und sensorische Methoden (Aussehen, Geruch, Geschmack). Sie      
machen sich mit den labortechnischen Grundlagen (Nährmedien, Wachstumsbedingungen) 
vertraut. Sie informieren sich über lebensmittelrechtliche Grundlagen zur mikrobiologischen 

Untersuchung und Beurteilung von Milch. 
 
Die Schülerinnen und Schüler planen im Team auftragsbezogene Arbeitsabläufe. Sie wählen 
Laborgeräte und Labormaterialien aus. 
 
Die Schülerinnen und Schüler wählen die geeigneten Untersuchungen aus, erstellen Arbeits-
pläne und wählen geeignete Darstellungsmöglichkeiten aus. 
 
Die Schülerinnen und Schüler nehmen Proben für mikrobiologische und sensorische Unter-
suchungen und führen diese durch. Hierfür richten sie ihre Arbeitsplätze ein, beachten die 
Hygienevorschriften und berücksichtigen Aspekte der Arbeitssicherheit und des Umwelt-

schutzes. Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren die durchgeführten Untersuchungen. 
Sie berechnen und bewerten die Analysenergebnisse und kommunizieren diese im Team. 
 
Sie vergleichen ihre Ergebnisse mit milchspezifischen Parametern und führen Fehleranalysen 
durch. 
 
Die Schülerinnen und Schüler stellen ihre Vorgehensweisen und Arbeitsergebnisse vor. Sie 
stellen sich im Team den Rückmeldungen und sind in der Lage, konstruktive Rück-
meldungen an andere zu geben. Sie wägen Maßnahmen zur Optimierung der Arbeitsabläufe 
ab. 
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Lernfeld 5: 

 
Konsummilch untersuchen und 
beurteilen 
 

 
2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 60 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Konsummilch zu untersuchen 
und deren Qualität zu beurteilen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler verschaffen sich einen Überblick über die lebensmittel-

rechtlichen Grundlagen von Konsummilch. Sie machen sich mit der Probenahme, den   
Untersuchungsmethoden (Nachweis von Phosphatase, Bestimmung des Fett-, Lactose- und 

Eiweißgehaltes, des Homogenisierungsgrades, der Gesamtkeimzahl, Nachweis von      

Rekontaminationskeimen, Endosporen und pathogenen Keimen sowie sensorische Beurtei-

lung und Probesterilisation), der Untersuchung von Verpackungsmaterialien (Dichtigkeit,   

Deklaration) und der Durchführung von Haltbarkeitstests (Rückstellproben) vertraut. 
Sie informieren sich über die Herstellungsverfahren der verschiedenen Konsummilchsorten 
unter Berücksichtigung der Verfahren zur Haltbarmachung (Wärmebehandlung, Membran-

trennverfahren). 
 
Die Schülerinnen und Schüler konzipieren produktspezifische Ablaufpläne. Die      
Schülerinnen und Schüler wählen geeignete Untersuchungsmethoden sowie Laborgeräte 

und Labormaterialien aus. Sie erstellen auftragsbezogene Arbeitspläne und begründen      
diese. 
 
Die Schülerinnen und Schüler richten ihre Arbeitsplätze ein. Sie nehmen produkt- und   
methodenspezifisch Proben und bereiten diese vor. Sie analysieren die Proben mit      
chemischen, physikalischen, mikrobiologischen und sensorischen Methoden. Dabei führen 
sie Berechnungen durch und beachten die Hygienevorschriften, den Umweltschutz und  
Aspekte der Arbeitssicherheit. Die Schülerinnen und Schüler berechnen und dokumentieren 
ihre Analysendaten und vergleichen sie mit vorgegebenen Prüfkriterien. 
 
Sie führen selbstständig Fehleranalysen durch. Sie beurteilen die Ergebnisse und geben 
dazu Rückmeldungen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren ihr Vorgehen, nehmen Rückmeldungen an und 
sind in der Lage, konstruktive Rückmeldungen an andere zu geben. Sie stellen Maßnahmen 
zur Optimierung der Abläufe dar und begründen diese. 
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Lernfeld 6: 

 
Saure Milcherzeugnisse untersuchen und 
beurteilen 

 
2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, die Untersuchungen der sauren 
Milcherzeugnisse durchzuführen und deren Qualität zu beurteilen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler erkunden die lebensmittelrechtlichen Grundlagen, die Eigen-
schaften saurer Milchprodukte (pH-Wert, Fettgehalt, Trockenmassegehalt) und deren   

Zutaten. Sie informieren sich über Aufbau und Veränderungen der Milchinhaltsstoffe (Milch-

eiweiß, Lactose) durch die Erhitzung und die Säuregerinnung. Sie machen sich mit Unter-
suchungen (Refraktometrie, Polarimetrie, Rheologie, Bestimmung der Säuerungsaktivität, 

Nachweis von Rekontaminationskeimen und Bakteriophagen) vertraut. Sie verschaffen sich 
einen Überblick über die Herstellungsverfahren, die Verpackungsmaterialien, die Probe-

nahme und Möglichkeiten methodenspezifischer Fehleranalysen. 
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über produktspezifische Kulturen, deren    
Herstellung und Haltbarmachung sowie über Schadkeime und deren Nachweise. 
 
Die Schülerinnen und Schüler konzipieren produktspezifische Ablaufpläne. Die Schülerinnen 
und Schüler wählen geeignete Untersuchungsmethoden sowie Laborgeräte und Labor-

materialien aus. Sie erstellen auftragsbezogene Arbeitspläne und begründen diese. 
 
Die Schülerinnen und Schüler richten ihre Arbeitsplätze ein. Sie nehmen produkt- und   
methodenspezifisch Proben und bereiten diese vor. Sie analysieren die Proben mit      
chemischen, physikalischen, mikrobiologischen und sensorischen Methoden. Dabei führen sie 
Berechnungen durch und beachten die Hygienevorschriften, den Umweltschutz und Aspekte 
der Arbeitssicherheit. Die Schülerinnen und Schüler berechnen und dokumentieren ihre    
Analysendaten und vergleichen sie mit vorgegebenen Prüfkriterien. 
 
Sie führen selbstständig methodenspezifische Fehleranalysen durch. Sie beurteilen die   
Ergebnisse und geben dazu Rückmeldungen. 
 
Sie berechnen und bewerten Analysenergebnisse und vergleichen sie mit vorgegebenen Prüf-
kriterien und stellen diese zur weiteren Beurteilung zur Verfügung. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren ihr Vorgehen, nehmen Rückmeldungen an und sind 
in der Lage, konstruktive Rückmeldungen an andere zu geben. Sie stellen Maßnahmen zur 
Optimierung der Abläufe dar und begründen diese. 
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Lernfeld 7: 

 
Butter und Streichfette untersuchen und 
beurteilen 

 
2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 60 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Butter und Streichfette zu unter-
suchen und deren Qualität zu beurteilen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über lebensmittelrechtliche Grundlagen von 

Butter und Streichfetten und über die Eigenschaften von Milchfett. Sie machen sich mit den 
Untersuchungsmethoden zur Qualitätsbeurteilung (Bestimmung des Wasser-, Fett- und Natri-

umchloridgehaltes, des Brechungsindex, der Wasserverteilung, der Schnittfestigkeit, von Fett-

kennzahlen sowie Nachweise von Schadkeimen) vertraut. Sie verschaffen sich einen Überblick 
über die Herstellungsverfahren, die Verpackungsmaterialien, die Probenahme und Möglichkei-
ten von produkt- und methodenspezifischen Fehleranalysen. 

Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über produktspezifische Kulturen, deren      
Herstellung und Verwendung. 
 
Die Schülerinnen und Schüler konzipieren produktspezifische Ablaufpläne. Die Schülerinnen 
und Schüler wählen geeignete Untersuchungsmethoden sowie Laborgeräte und 

Labormaterialien aus. Sie erstellen auftragsbezogene Arbeitspläne und begründen diese. 
 
Die Schülerinnen und Schüler richten ihre Arbeitsplätze ein. Sie nehmen produkt- und 
methodenspezifisch Proben und bereiten diese vor. Sie analysieren die Proben mit chemischen, 
physikalischen, mikrobiologischen und sensorischen Methoden. Dabei führen sie 
Berechnungen durch und beachten die Hygienevorschriften, den Umweltschutz und Aspekte 
der Arbeitssicherheit. Die Schülerinnen und Schüler berechnen und dokumentieren ihre 
Analysendaten und vergleichen sie mit vorgegebenen Prüfkriterien. 
 
Sie führen selbstständig produkt-und methodenspezifische Fehleranalysen durch. Sie beurteilen 
die Ergebnisse und geben dazu Rückmeldungen. 
 
Sie berechnen und bewerten Analysenergebnisse und vergleichen sie mit vorgegebenen 
Prüfkriterien und stellen diese zur weiteren Beurteilung zur Verfügung. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren ihr Vorgehen, nehmen Rückmeldungen an und sind 
in der Lage, konstruktive Rückmeldungen an andere zu geben. Sie stellen Maßnahmen zur 
Optimierung der Abläufe dar und begründen diese. 
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Lernfeld 8: 

 
Qualitätssicherungssysteme und Lebens-
mittelsicherheitssysteme anwenden 

 
2. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Lebensmittelsicherheitssysteme 
sowie laborspezifische und betriebliche Qualitätssicherungssysteme anzuwenden. 
 
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über den Aufbau und die Ziele von Qualitäts-

managementsystemen. Sie verschaffen sich einen Überblick über Lebensmittel-
sicherheitssysteme (insbesondere HACCP-Konzept) sowie laborspezifische Qualitäts-
sicherungssysteme (statistische Grundlagen, Wiederholbarkeit, Vergleichbarkeit, Linearität, 

Richtigkeit, Präzision, Ringversuche) und betriebliche Qualitätssicherungssysteme      

(Probenahme-Prüfpläne, Gute Herstellungspraxis, Hygienemaßnahmen, Umfeldmonitoring, 

kontinuierlicher Verbesserungsprozess, Maßnahmen zur Rückverfolgbarkeit). Sie machen sich 
mit Methoden zur Auswertung, Beurteilung und Dokumentation von Abläufen und Ergeb-
nissen vertraut. Sie erschließen sich systematische Fehleranalysen. Sie erkunden labor-

bezogene Vorbeuge- und Korrekturmaßnahmen. 
 
Auf der Grundlage von Probenahme- und Prüfplänen erstellen die Schülerinnen und Schüler 
im Team Ablaufpläne für die Probenahme und Durchführung von Untersuchungen unter  
Verwendung verschiedener Darstellungsmöglichkeiten. Sie entwerfen Konzepte zur Aus-
wertung von Ergebnissen. Sie wählen Laborgeräte und Labormaterialien aus. 
Die Schülerinnen und Schüler wählen die geeigneten Untersuchungsmethoden, Auswertungen 
und Darstellungsmöglichkeiten aus. Sie erstellen Arbeitspläne und begründen diese. 
 
Die Schülerinnen und Schüler führen Maßnahmen zur Überwachung der Personal-, Produkt- 

und Betriebshygiene durch. Sie setzen die Anforderungen laborspezifischer Qualitäts-
sicherungssysteme um. Im Rahmen der Lebensmittelsicherheitssysteme zur Gewährleistung 
einer hygienischen und sicheren Umgebung nehmen sie Proben und untersuchen diese (Roh-

warenmonitoring, Umfeldmonitoring, Reinigungsmonitoring, Personalhygiene, Allergen-

management). Dabei beachten sie den Umweltschutz und Aspekte der Arbeitssicherheit und 
dokumentieren die Durchführung. Sie berechnen, bewerten und dokumentieren 
Analysenergebnisse unter Berücksichtigung von Vorgaben der Lebensmittelsicherheit und der 
Qualitätssicherung. 
 
Sie führen selbstständig systematische Fehleranalysen durch. Sie beurteilen die Ergebnisse und 
geben dazu Rückmeldungen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren ihr Vorgehen, nehmen Rückmeldungen an und sind 
in der Lage, konstruktive Rückmeldungen an andere zu geben. Sie stellen Vorbeuge- und   
Korrekturmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Optimierung der Abläufe dar und begründen 
diese. 
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Lernfeld 9: 

 
Wasser, Abwasser und Hilfsstoffe unter-
suchen und beurteilen 

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Untersuchungen von Wasser, 
Abwasser und Hilfsstoffen durchzuführen und zu beurteilen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler verschaffen sich einen Überblick über die rechtlichen Grund-

lagen von Trinkwasser und Abwasser. Sie informieren sich über die Probenahme und die 
Untersuchungen von Trinkwasser (Bestimmung der Gesamtkeimzahl, der coliformen Keime 

sowie von Wasserinhaltsstoffen), Abwasser (Bestimmung des Chemischen Sauerstoff-

bedarfs, des Biologischen Sauerstoffbedarfs, des Sediments, des Phosphatgehaltes sowie 

stickstoffhaltiger Verbindungen), Betriebswasser (Bestimmung der Säuren- und Basen-

kapazität, der Gesamthärte, der Oxidierbarkeit, des Sulfit- und des Phosphatgehaltes sowie 

der Leitfähigkeit) und Hilfsstoffen (Bestimmung der Konzentration von Reinigungs- und 

Desinfektionslösungen und deren Leitfähigkeit). 
 
Die Schülerinnen und Schüler konzipieren auftragsbezogene Ablaufpläne. Die Schülerinnen 
und Schüler wählen geeignete Untersuchungsmethoden sowie Laborgeräte und 

Labormaterialien aus. Sie erstellen Arbeitspläne und begründen diese. 
 
Die Schülerinnen und Schüler richten ihre Arbeitsplätze ein. Sie nehmen  
methodenspezifisch Proben und bereiten diese vor. Sie analysieren die Proben mit 
chemischen, physikalischen, mikrobiologischen und sensorischen Methoden. Dabei führen 
sie Berechnungen durch und beachten die Hygienevorschriften, den Umweltschutz und 
Aspekte der Arbeitssicherheit. Die Schülerinnen und Schüler berechnen und dokumentieren 
ihre Analysendaten und vergleichen sie mit vorgegebenen Prüfkriterien. 
 
Sie führen selbstständig Fehleranalysen durch und erstellen Analysenberichte. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren ihr Vorgehen, nehmen Rückmeldungen an und 
sind in der Lage, konstruktive Rückmeldungen an andere zu geben. Sie stellen Vorbeuge- 
und Korrekturmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Optimierung der Abläufe dar und 
begründen diese. 
 

 



 - 17 -

 
 
Lernfeld 10: 

 
Frischkäse untersuchen und beurteilen 

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 60 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Frischkäse zu untersuchen und 
dessen Qualität zu beurteilen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über lebensmittelrechtliche Grundlagen von 

Frischkäse und über die Eigenschaften von Milcheiweiß. Sie machen sich mit Schnell-
methoden (Spektroskopie, Trockenmasse- und Fettgehaltsbestimmung) und Referenzmethoden 
(Trockenmasse- und Fettgehaltsbestimmung) sowie dem Nachweis von Hefen und Schimmel-

pilzen (Rekontaminationskeime) zur Qualitätsbeurteilung vertraut. Sie verschaffen sich einen 
Überblick über die Herstellungsverfahren, die Probenahme und Probenvorbereitung. 
 
Die Schülerinnen und Schüler konzipieren auftragsbezogene Ablaufpläne. Die Schülerinnen 
und Schüler wählen geeignete Untersuchungsmethoden sowie Laborgeräte und 

Labormaterialien aus. Sie erstellen Arbeitspläne und begründen diese. 
 
Die Schülerinnen und Schüler richten ihre Arbeitsplätze ein. Sie nehmen produkt- und   
methodenspezifisch Proben und bereiten diese vor. Sie analysieren die Proben mit chemischen, 
physikalischen, mikrobiologischen und sensorischen Methoden. Dabei führen sie Berech-
nungen (Fettgehalt in der Trockenmasse, Wassergehalt in der fettfreien Käsemasse) durch und 
beachten die Hygienevorschriften, den Umweltschutz und Aspekte der Arbeitssicherheit. 
 
Die Schülerinnen und Schüler berechnen und dokumentieren ihre Analysendaten und 
vergleichen sie mit vorgegebenen Prüfkriterien. 
 
Sie führen selbstständig produkt- und methodenspezifische Fehleranalysen durch und erstellen 
Analyseberichte. Sie beurteilen die Ergebnisse und geben dazu Rückmeldungen.  
 
Sie berechnen und bewerten Analysenergebnisse und vergleichen sie mit vorgegebenen 
Prüfkriterien und stellen diese zur weiteren Beurteilung zur Verfügung. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren ihr Vorgehen, nehmen Rückmeldungen an und sind 
in der Lage, konstruktive Rückmeldungen an andere zu geben. Sie stellen Vorbeuge- und 
Korrekturmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Optimierung der Abläufe dar und begründen 
diese. 
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Lernfeld 11: 

 
Käse, Molke und deren Erzeugnisse unter-
suchen und beurteilen 

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 80 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Käse, Molke und deren Er-
zeugnisse zu untersuchen und deren Qualität zu beurteilen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über lebensmittelrechtliche Grundlagen von 

Käse und Molke. Sie machen sich mit den Untersuchungsmethoden zur Qualitätsbeurteilung 
(Bestimmung des Wasser-, Fett-, Natriumchlorid-, β-Carotin-, Nichtproteinstickstoff- und 

Nitratgehaltes, Nachweis von Endosporen und Rekontaminationskeimen sowie sensorische 

Beurteilung) vertraut. Sie verschaffen sich einen Überblick über die Herstellungsverfahren, 
die produktspezifischen Kulturen, die Verpackungsmaterialien, die Probenahme und      
Probenvorbereitung. 
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über Konzentrationsmethoden und Trenn-
methoden (Mikrofiltration, Ultrafiltration, Nanofiltration und Umkehrosmose). Sie machen 
sich mit den Eigenschaften von Lactose und deren Nachweismethoden (gravimetrisch,  

enzymatisch) vertraut. 
 
Die Schülerinnen und Schüler konzipieren auftragsbezogene Ablaufpläne. Die Schülerinnen 
und Schüler wählen geeignete Untersuchungsmethoden sowie Laborgeräte und 

Labormaterialien aus. 
 
Sie erstellen Arbeitspläne und begründen diese. 
 
Die Schülerinnen und Schüler richten ihre Arbeitsplätze ein. Sie nehmen produkt- und   
methodenspezifisch Proben und bereiten diese vor. Sie analysieren die Proben mit      
chemischen, physikalischen, mikrobiologischen und sensorischen Methoden. Dabei führen 
sie Berechnungen (Fettgehalt in der Trockenmasse, Wassergehalt in der fettfreien Käse-

masse) durch und beachten die Hygienevorschriften, den Umweltschutz und Aspekte der 
Arbeitssicherheit. 
 
Die Schülerinnen und Schüler berechnen und dokumentieren ihre Analysendaten und 
vergleichen sie mit vorgegebenen Prüfkriterien. 
 
Sie führen selbstständig produkt- und methodenspezifische Fehleranalysen durch und    
erstellen Analyseberichte. Sie beurteilen die Ergebnisse und geben dazu Rückmeldungen. 
 
Sie berechnen und bewerten Analysenergebnisse und vergleichen sie mit vorgegebenen 
Prüfkriterien und stellen diese zur weiteren Beurteilung zur Verfügung. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren ihr Vorgehen, nehmen Rückmeldungen an und 
sind in der Lage, konstruktive Rückmeldungen an andere zu geben. Sie stellen Vorbeuge- 
und Korrekturmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Optimierung der Abläufe dar und 
begründen diese. 
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Lernfeld 12: 

 
Dauermilcherzeugnisse untersuchen und 
beurteilen 

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 60 Stunden 
 

 
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, flüssige und feste Dauer-
milcherzeugnisse zu untersuchen und deren Qualität zu beurteilen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler verschaffen sich einen Überblick über die lebensmittel-

rechtlichen Grundlagen von flüssigen und festen Dauermilcherzeugnissen. Sie machen sich 
mit der Probenahme von eingedickter Milch und Milchpulver sowie den Untersuchungs-
methoden (Bestimmung des Schüttgewichtes, der Partikelgröße, des Molkenproteinindex, 

des Saccharose-, Lactose- und Fettgehaltes, der Phosphataseaktivität sowie des Lactat-, 

Nitrat-, Nitritgehaltes, Nachweis von produktspezifischen Schadkeimen und pathogenen 

Keimen sowie sensorische Beurteilung) vertraut. Sie informieren sich über die Unter-
suchungsmethoden von Verpackungsmaterialien (Dichtigkeit, Deklaration) und die Durch-
führung von Haltbarkeitstests (Rückstellproben). 
Sie informieren sich über die Herstellungsverfahren (Eindampfung, Walzen-, Sprüh- und 

Gefriertrocknung) der verschiedenen Dauermilcherzeugnisse (Kondensmilch, Milchpulver 

unterschiedlicher Erhitzungsklassen und Instantmilchpulver). 

 

Die Schülerinnen und Schüler konzipieren auftragsbezogene Ablaufpläne. Die Schülerinnen 
und Schüler wählen geeignete Untersuchungsmethoden sowie Laborgeräte und 

Labormaterialien aus. Sie erstellen Arbeitspläne und begründen diese. 
 
Die Schülerinnen und Schüler richten ihre Arbeitsplätze ein. Sie nehmen produkt- und   
methodenspezifisch Proben und bereiten diese vor. Sie analysieren die Proben mit      
chemischen, physikalischen, mikrobiologischen und sensorischen Methoden. Dabei führen 
sie Berechnungen durch und beachten die Hygienevorschriften, den Umweltschutz und  
Aspekte der Arbeitssicherheit. 
 
Die Schülerinnen und Schüler berechnen und dokumentieren ihre Analysendaten und 
vergleichen sie mit vorgegebenen Prüfkriterien. 
 
Sie führen selbstständig produkt- und methodenspezifische Fehleranalysen durch und    
erstellen Analyseberichte. Sie beurteilen die Ergebnisse und geben dazu Rückmeldungen. 
 
Sie berechnen und bewerten Analysenergebnisse und vergleichen sie mit vorgegebenen 
Prüfkriterien und stellen diese zur weiteren Beurteilung zur Verfügung. 
 
Die Schülerinnen und Schüler analysieren ihr Vorgehen, nehmen Rückmeldungen an und 
sind in der Lage, konstruktive Rückmeldungen an andere zu geben. Sie stellen Vorbeuge- 
und Korrekturmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Optimierung der Abläufe dar und 
begründen diese. 
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Teil VI Lesehinweise 
 
 
 
 
Lernfeld 12: 
 

 
Dauermilcherzeugnisse unter-
suchen und beurteilen 

 
3. Ausbildungsjahr 

Zeitrichtwert: 60 Stunden 
 

Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, flüssige und feste 
Dauermilcherzeugnisse zu untersuchen und deren Qualität zu beurteilen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler verschaffen sich einen Überblick über die 
lebensmittel-rechtlichen Grundlagen von flüssigen und festen 

Dauermilcherzeugnissen. Sie machen sich mit der Probenahme von 

eingedickter Milch und Milchpulver sowie den Untersuchungsmethoden 
(Bestimmung des Schüttgewichtes, der Partikelgröße, des Molkenproteinindex, 

des Saccharose-, Lactose- und Fettgehaltes, der Phosphataseaktivität sowie des 

Lactat-, Nitrat, Nitritgehaltes, Nachweis von produktspezifischen Schadkeimen 

und pathogenen Keimen sowie sensorische Beurteilung) vertraut. Sie 
informieren sich über die Untersuchungsmethoden von Verpackungsmaterialien 
(Dichtigkeit, Deklaration) und die Durchführung von Haltbarkeitstests 
(Rückstellproben). 
Sie informieren sich über die Herstellungsverfahren (Eindampfung, Walzen-, 

Sprüh- und Gefriertrocknung) der verschiedenen Dauermilcherzeugnisse 
(Kondensmilch, Milchpulver unterschiedlicher Erhitzungsklassen und 

Instantmilchpulver). 

 

Die Schülerinnen und Schüler konzipieren auftragsbezogene Ablaufpläne. Die 
Schülerinnen und Schüler wählen geeignete Untersuchungsmethoden sowie 

Laborgeräte und Labormaterialien aus. Sie erstellen Arbeitspläne und 
begründen diese. 
 

Die Schülerinnen und Schüler richten ihre Arbeitsplätze ein. Sie nehmen 
produkt- und methodenspezifisch Proben und bereiten diese vor. Sie analysieren 
die Proben mit chemischen, physikalischen, mikrobiologischen und 
sensorischen Methoden. Dabei führen sie Berechnungen durch und beachten die 
Hygienevorschriften, den Umweltschutz und Aspekte der Arbeitssicherheit. 
 

Die Schülerinnen und Schüler berechnen und dokumentieren ihre 
Analysendaten und vergleichen sie mit vorgegebenen Prüfkriterien. 
 

Sie führen selbstständig produkt- und methodenspezifische Fehleranalysen 
durch und erstellen Analyseberichte. Sie beurteilen die Ergebnisse und geben 
dazu Rückmeldungen. 
 

Sie berechnen und bewerten Analysenergebnisse und vergleichen sie mit 
vorgegebenen Prüfkriterien und stellen diese zur weiteren Beurteilung zur 
Verfügung. 
 

Die Schülerinnen und Schüler analysieren ihr Vorgehen, nehmen 
Rückmeldungen an und sind in der Lage, konstruktive Rückmeldungen an 
andere zu geben. Sie stellen Vorbeuge- und Korrekturmaßnahmen sowie 
Maßnahmen zur Optimierung der Abläufe dar und begründen diese. 

 

Angabe des Ausbildungsjahres; 

40, 60 oder 80 Stunden 

fortlaufende 

Nummer 

Kernkompetenz der übergeordneten beruflichen 

Handlung ist niveauangemessen beschrieben 

1. Satz enthält gene-

ralisierte Beschrei-

bung der Kernkom-

petenz (siehe Be-

zeichnung des Lern-

feldes) am Ende des 

Lernprozesses des 

Lernfeldes 

offene Formulierungen ermöglichen den 

Einbezug organisatorischer und technolo-

gischer Veränderungen 

Fach-, Selbst-, Sozialkompetenz; Metho-

den-, Lern- und kommunikative Kompetenz 

sind berücksichtigt 

verbindliche Min-

destinhalte sind 

kursiv markiert 

offene Formulierun-

gen ermöglichen 

unterschiedliche 

methodische Vorge-

hensweisen unter 

Berücksichtigung 

der Sachausstattung 

der Schulen 

Volltext mit Absät-

zen, die die Phasen 

der vollständigen 

Handlung zum Aus-

druck bringen  

Komplexität und 

Wechselwirkungen 

von Handlungen 

berücksichtigen. 

Gesamttext gibt 

Hinweise zur Ge-

staltung ganzheitli-

cher Lernsituationen 

über die Hand-

lungsphasen hinweg 



 

Liste der Entsprechungen 

zwischen 

dem Rahmenlehrplan für die Berufsschule 

und dem Ausbildungsrahmenplan für den Betrieb 

 

im Ausbildungsberuf 

Milchwirtschaftlicher Laborant und Milchwirtschaftliche Laborantin 
 

 

 

Die Liste der Entsprechungen dokumentiert die Abstimmung der Lerninhalte zwischen den 

Lernorten Berufsschule und Ausbildungsbetrieb. 

 

Charakteristisch für die duale Berufsausbildung ist, dass die Auszubildenden ihre Kompeten-

zen an den beiden Lernorten Berufsschule und Ausbildungsbetrieb erwerben. Hierfür existie-

ren unterschiedliche rechtliche Vorschriften: 

 

• Der Lehrplan in der Berufsschule richtet sich nach dem Rahmenlehrplan der Kultusminis-

terkonferenz. 

 

• Die Vermittlung im Betrieb geschieht auf der Grundlage des Ausbildungsrahmenplans, 

der Bestandteil der Ausbildungsordnung ist. 

 

Beide Pläne wurden in einem zwischen der Bundesregierung und der Kultusministerkonfe-

renz gemeinsam entwickelten Verfahren zur Abstimmung von Ausbildungsordnungen und 

Rahmenlehrplänen im Bereich der beruflichen Bildung ("Gemeinsames Ergebnisprotokoll") 

von sachkundigen Lehrerinnen und Lehrern sowie Ausbilderinnen und Ausbildern in ständi-

ger Abstimmung zueinander erstellt. 

 

In der folgenden Liste der Entsprechungen sind die Lernfelder des Rahmenlehrplans den 

Positionen des Ausbildungsrahmenplans so zugeordnet, dass die zeitliche und sachliche Ab-

stimmung deutlich wird. Sie kann somit ein Hilfsmittel sein, um die Kooperation der Lernorte 

vor Ort zu verbessern und zu intensivieren. 
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Abschnitt A: Berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

 

Ausbildungsrahmenplan 
Stand: 19.09.2012 

Rahmenlehrplan 
Stand: 08.01.2013 

Ausbildungsberufsbildposition 

Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr 

Lernfeld(er) 

1 – 18 19 – 36 1 2 3 

1 Arbeitsabläufe 
vorbereiten und 
organisieren; im 
Team und kun-
denorientiert 
arbeiten 

(§ 3 Absatz 2 
Abschnitt A 
Nummer 1) 

a) Arbeitsaufträge entgegen neh-
men und prüfen, Arbeitsabläufe 
unter Berücksichtigung von 
Kundenanforderungen planen 
und dokumentieren, Arbeits-
schritte festlegen 

X  X X X 1-12 

b) Arbeitsaufgaben im Team pla-
nen und umsetzen, Arbeitser-
gebnisse kontrollieren und be-
werten 

c) Konflikte im Team lösen 

 X 

X 
 

 

X 

X 
 

 

X 

X 
 

 

X 

1-12 
 

 

1-12 

2 Arbeitsgeräte und 
-mittel unter Be-
rücksichtigung 
rationeller Ener-
gie- und Material-
verwendung wirt-
schaftlich einset-
zen, pflegen und 
warten 

(§ 3 Absatz 2 
Abschnitt A 
Nummer 2) 

a) Funktionsfähigkeit von Arbeits-
geräten und -mitteln kontrollie-
ren, Störungen und Abweichun-
gen feststellen und Maßnahmen 
einleiten 

b) Arbeitsgeräte gemäß Bedie-
nungsanleitung und sonstigen 
Vorgaben reinigen, pflegen und 
warten 

c) Laborgeräte für ihren Einsatz 
vorbereiten, insbesondere jus-
tieren und kalibrieren 

X  

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

2-12 

 

 

 

2-12 

 

 

2-12 

d) Kontrolle sicherheitsrelevanter 
Vorgaben durchführen und ver-
anlassen 

e) Maßnahmen dokumentieren 

 X 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

2-12 

 

2-12 

3 Laborbedarf be-
schaffen, kontrol-

a) Warenbestand kontrollieren und 
dokumentieren X  

   
keine Entsprechung 

BIBB: Markus Bretschneider  
KMK: Aenne Kreutzmann-Rode 

Liste der Entsprechungen 

zwischen Ausbildungsrahmenplan und Rahmenlehrplan 

der Berufsausbildung 
 

zum Milchwirtschaftlichen Laboranten und 
zur Milchwirtschaftlichen Laborantin 
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Ausbildungsab-
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Schuljahr 

Lernfeld(er) 

1 – 18 19 – 36 1 2 3 

lieren und lagern 

(§ 3 Absatz 2 
Abschnitt A 
Nummer 3) 

b) Bedarf an Labormaterialien 
ermitteln, deren Beschaffung 
veranlassen und diese nach 
Vorgaben lagern 

c) Sicherheit bei der Lagerung 
überprüfen und umsetzen 

d) fachliche Vorauswahl für Er-
satzbeschaffungen treffen 

 X    

keine Entsprechung 

 

 

keine Entsprechung 

 

keine Entsprechung 

4 Lebensmittel-
sicherheitssyste-
me anwenden 
und Hygiene-
maßnahmen 
durchführen, 
kontrollieren und 
beurteilen 

(§ 3 Absatz 2 
Abschnitt A 
Nummer 4) 

a) Maßnahmen der Personal-, 
Produkt- und Betriebshygiene 
durchführen und kontrollieren 

X  X X X 
2-12, 

insbesondere 8 

b) Lebensmittelsicherheitssyste-
me, insbesondere HACCP, er-
läutern und anwenden 

c) Umfeldmonitoring auf Grundla-
ge von Prüfplänen durchführen 

d) Ergebnisse dokumentieren, 
bewerten und Maßnahmen ein-
leiten 

 X 

X 

 

 
X 

 

X 

X 

 

 
X 

 

X 

X 

 

 
X 

 

X 

2-12, 
insbesondere 8 

 

2-12, 
insbesondere 8 

2-12, 
insbesondere 8 

5 Qualitätssiche-
rungssysteme 
anwenden 

(§ 3 Absatz 2 
Abschnitt A 
Nummer 5) 

a) Ziele, Aufgaben und Aufbau von 
Qualitätsmanagementsystemen 
erläutern 

X   X  8 

b) laborbezogene Qualitätssiche-
rungssysteme anwenden, ins-
besondere Qualität sichernde 
Vorbeuge- und Korrekturmaß-
nahmen durchführen 

c) Standards für Laborunter-
suchungen, insbesondere für 
Rohmilch, Zwischen- und End-
produkte, anwenden 

 X 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

2-12, 
insbesondere 8 

 

 
 

2-12, 
insbesondere 8 

 

6 Be- und Verarbei-
ten von Milch und 
Milchprodukten 
überwachen 

(§ 3 Absatz 2 
Abschnitt A 
Nummer 6) 

 

a) produktspezifische Eigenschaf-
ten von Milch und Milchproduk-
ten in Herstellungsprozessen 
unter Berücksichtigung der ein-
gesetzten Produkttechnologie 
beurteilen 

b) prozessunterstützende Kontrol-
len in den verschiedenen Ver-
arbeitungsstufen durchführen 
und bei Abweichungen Maß-
nahmen veranlassen 

X X 

X X 
 

 

 

X 

X 
 

 

 

X 

2-8,10-12 

 

 

 

5-12 
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Ausbildungsberufsbildposition 

Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr 

Lernfeld(er) 

1 – 18 19 – 36 1 2 3 

7 Proben entneh-
men und zur 
Untersuchung 
vorbereiten 

(§ 3 Absatz 2 
Abschnitt A 
Nummer 7) 

a) Probenahme für chemische, 
physikalische, mikrobiologische 
und sensorische Untersuchun-
gen nach produktspezifischen 
Plänen durchführen, Proben 
kennzeichnen, lagern und do-
kumentieren 

b) Proben für chemische, physika-
lische, mikrobiologische und 
sensorische Untersuchungen 
vorbereiten 

X  

 

 

 

 

 
 

X 

X 

 

 

 

 
 

X 

X 

 

 

 

 
 

X 

5-12 

 

 

 

 
 

2-12 

c) Rückstellmuster kennzeichnen, 
lagern und dokumentieren 

 X  X X 5-8,10-12 

8 chemische, phy-
sikalische und 
mikrobiologische 
Untersuchungs-
verfahren anwen-
den, dokumentie-
ren und für die 
Qualitätsbeurtei-
lung heranziehen 

(§ 3 Absatz 2 
Abschnitt A 
Nummer 8) 

a) chemische Untersuchungsver-
fahren, insbesondere gravimet-
rische und volumetrische Me-
thoden zur Untersuchung von 
Milch, Konsummilch, Milcher-
zeugnissen, Butter und Käse 
anwenden und dabei produkt-
spezifische Parameter, insbe-
sondere Fett-, Eiweiß-, Lactose-
, Wasser- und Trockenmasse-
gehalt bestimmen 

b) physikalische Untersuchungs-
verfahren, insbesondere elekt-
rochemische, spektroskopische, 
rheologische und chromato-
grafische Methoden zur Unter-
suchung von Milch, Konsum-
milch, Milcher-zeugnissen, But-
ter und Käse anwenden und 
dabei produktspezifische Para-
meter, insbesondere Inhaltsstof-
fe, pH-Wert, Dichte und Gefrier-
punkt bestimmen 

c) mikrobiologische Untersu-
chungsverfahren, insbesondere 
kulturelle, enzymatische und 
mikroskopische Methoden zur 
Untersuchung von Milch, Kon-
summilch, Milcherzeugnissen, 
Butter und Käse anwenden und 
dabei Mikroorganismen, insbe-
sondere produktspezifische Kul-
turorganismen, Rekonta-
minationskeime und Gesamt-
keimzahl sowie antibiotisch 
wirksame Substanzen bestim-
men 

d) chemische, physikalische und 
mikrobiologische Verfahren zur 

X X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

2,5-12 

 

 

 

 

 

 

 

3,5-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-12 



 

Seite 4 von 6 

Ausbildungsrahmenplan 
Stand: 19.09.2012 

Rahmenlehrplan 
Stand: 08.01.2013 
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Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr 

Lernfeld(er) 

1 – 18 19 – 36 1 2 3 

Untersuchung von Roh-, Hilfs- 
und Zusatzstoffen, Wasser, 
Verpackungen sowie des Um-
feldes entsprechend Untersu-
chungsziel anwenden 

e) Untersuchungsergebnisse do-
kumentieren und Analysen-
berichte erstellen 

f) Untersuchungsergebnisse mit 
produktspezifischen Vorgaben 
abgleichen und Maßnahmen 
ergreifen 

 

 

 

 

X 

 

 
X 

 

 

 

 

X 

 

 
X 

 

 

 

 

X 

 

 
X 

 

 

 

 

2-12 

 

 
2-12 

9 Sensorische 
Prüfungen durch-
führen und Er-
gebnisse bewer-
ten 

(§ 3 Absatz 2 
Abschnitt A 
Nummer 9) 

a) Kriterien und Methoden zur 
Durchführung sensorischer Prü-
fungen erläutern 

X  X X X 4-12 

b) sensorische Prüfungen nach 
produktspezifischen Vorgaben 
vorbereiten und durchführen 

c) Ergebnisse unter Berücksichti-
gung von Standards bewerten 
und dokumentieren 

 X 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

4-12 

 

 

5-12 

10 Informations- und 
Kommunikations-
techniken anwen-
den 

(§ 3 Absatz 2 
Abschnitt A 
Nummer 10) 

a) Informationen beschaffen, aus-
werten und einordnen 

b) betriebliche Kommunikations- 
und Informationssysteme nut-
zen, insbesondere arbeitsplatz-
spezifische Software anwenden 

c) Regeln zum Datenschutz und 
zur Datensicherheit beachten 

X  

X 

 

X 

 
 

 

X 

X 

 

X 

 
 

 

X 

X 

 

X 

 
 

 

X 

1-12 

 

1-12 

 
 

 

1-12 

d) Sachverhalte darstellen und 
Gespräche situationsgerecht 
führen 

 X X X X 1-12 

11 Labordateninfor-
mationsmanage-
mentsysteme 
anwenden 

(§ 3 Absatz 2 
Abschnitt A 
Nummer 11) 

a) Inhalt und Aufbau von Laborda-
teninformationsmanagement-
systemen erläutern 

X  

   

keine Entsprechung 

b) Labordaten erfassen, sichern 
und pflegen 

c) Labordaten mit Hilfe von Labor-
dateninformationsmanagement-
systemen verwalten und aufbe-
reiten 

 X 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

2-12 

 

keine Entsprechung 
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Ausbildungsberufsbildposition 

Ausbildungsab-
schnitt im Monat 

Schuljahr 

Lernfeld(er) 

1 – 18 19 – 36 1 2 3 

1 Aufbau und Or-
ganisation des 
Ausbildungsbe-
triebes 
(§ 3 Absatz 2 
Abschnitt B 
Nummer 1) 
 

a) Aufbau und Aufgaben des aus-
bildenden Betriebes erläutern  

b) Grundfunktionen des ausbilden-
den Betriebes wie Beschaffung, 
Fertigung, Absatz und Verwal-
tung, erklären  

c) Beziehungen des ausbildenden 
Betriebes und seiner Beschäftig-
ten zu Wirtschaftsorganisationen, 
Berufsvertretungen und Gewerk-
schaften nennen  

d) Grundlagen, Aufgaben und Ar-
beitsweise der betriebsverfas-
sungs- und personalvertretungs-
rechtlichen Organe des ausbil-
denden Betriebes beschreiben  

X 

 

X 

 

 

X 

 

 
 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 
 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 
 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 
 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 
 

X 

1 + WiSo 

 

1 + WiSo 

 

 

1 + WiSo 

 

 
 

1 + WiSo 

 

2 Berufsbildung, 
Arbeits- und Tarif-
recht 
(§ 3 Absatz 2 
Abschnitt B 
Nummer 2) 
 

a) Bedeutung des Ausbildungsver-
trages, insbesondere Abschluss, 
Dauer und Beendigung, erklären 

b) Gegenseitige Rechte und Pflich-
ten aus dem Ausbildungsvertrag 
nennen 

c) Möglichkeiten der beruflichen 
Fortbildung nennen 

d) wesentliche Teile des Arbeitsver-
trages nennen 

e) wesentliche Bestimmungen der 
für den ausbildenden Betrieb gel-
tenden Tarifverträge nennen 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

WiSo 

 

 

WiSo 

 

1 + WiSo 

 

WiSo 

 

WiSo 

3 Sicherheit und 
Gesundheits-
schutz bei der 
Arbeit 

(§ 3 Absatz 2 
Abschnitt B 
Nummer 3) 

a) Gefährdung von Sicherheit und 
Gesundheit am Arbeitsplatz fest-
stellen und Maßnahmen zu ihrer 
Vermeidung ergreifen 

b) berufsbezogene Arbeitsschutz- 
und Unfallverhütungsvorschriften 
anwenden 

c) Verhaltensweisen bei Unfällen 
beschreiben sowie erste Maß-
nahmen einleiten 

d) Vorschriften des vorbeugenden 
Brandschutzes anwenden; Ver-
haltensweisen bei Bränden be-
schreiben und Maßnahmen zur 
Brandbekämpfung ergreifen 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

1-12 

 

 

1-12 

 

1-12 

 

1-12 
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4 Umweltschutz 

(§ 3 Absatz 2 
Abschnitt B 
Nummer 4) 

Zur Vermeidung betriebsbedingter 
Umweltbelastungen im beruflichen 
Einwirkungsbereich beitragen, ins-
besondere 

a) mögliche Umweltbelastungen 
durch den Ausbildungsbetrieb 
und seinen Beitrag zum Umwelt-
schutz an Beispielen erklären 

b) für den Ausbildungsbetrieb gel-
tende Regelungen des Umwelt-
schutzes anwenden 

c) Möglichkeiten der wirtschaftli-
chen und umweltschonenden 
Energie- und Materialverwen-
dung nutzen 

d) Abfälle vermeiden; Stoffe und 
Materialien einer umweltscho-
nenden Entsorgung zuführen 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

keine Entsprechung 

 

 

keine Entsprechung 

 

 

2-12 

 

 

2-12 

 


